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Diese Ausgabe erscheint auch online

Kultur kommt vor Ort – auch in Kirchentellinsfurt 
Während das Publikum nach Kultur 
dürstet, hungert es Künstler nach Pu-
blikum. Daher hat Michael Miensopust 
einen Weg gefunden, wie beide unter 
den veränderten Bedingungen wieder 
zusammenkommen können: mit Bal-
kontheater. Jeder bleibt also in seiner 
sicheren Umgebung und schaut auf 
einen Innenhof, den der Künstler mit 
seiner Kunst füllt. 

In Kirchentellinsfurt wurden am 10. Juni  
zwei Innenhöfe auf diese Weise mit 
dem zeitlosen Stück vom Nashorn Nor-
bert Nackendick gefüllt. Es basiert auf 
einer Geschichte von Michael Ende und 
ist – wie viele seiner Erzählungen – für 
Menschen jeden Alters bestens geeig-
net. Während die ganz Jungen sich 
alles bildlich vorstellten, zogen Ältere 
Parallelen, denn wer kennt sie nicht, 

die Tyrannen wie das Nashorn Nor-
bert Nackendick? Wo immer ein Tier 
Spaß haben will, vertreibt er es. Die 
Versammlung der Tiere ist ratlos – nur 
Karlchen Klammerzeh, der Madenha-
cker, nicht. Er packt Norbert bei seiner 
Eitelkeit. Nackt verlässt dieser schließ-
lich Afrika, so dass alle anderen wieder 
zurückkehren können. 

Kichern oder gar helles Kinderlachen 
war in beiden Höfen zu hören, während 
aus den Logenplätzen von oberen Bal-
konen zustimmendes Gemurmel älterer 
Generationen kam. Aber auch eine jun-
ge WG kam in den Genuss der Kunst. 
In Paaren unter Regenschirmen und 
gut ausgestattet mit Getränken zum 
Anstoßen kosteten sie die ungewöhnli-
che Situation in vollen Zügen aus. Am 
Ende regnete es auch aus hoch ge-

legenen Fenstern Zustimmung in den 
Sammelhut, den der ehemalige Leiter 
des „Jungen LTT“ für andere Künstler 
zur Unterstützung herumreichte.

Ansammlungen, wie sie in unseren Zei-
ten vermieden werden sollen, sind auf 
diese Weise gar nicht entstanden. An-
wohner waren informiert, Laufpublikum 
gab es nicht. Lediglich eine Nachba-
rin aus der zweiten Reihe, die davon 
im Vorfeld nichts mitbekommen hat-
te, überzeugte sich, dass „der laute 
Mensch“ andere nicht belästigte, son-
dern im Gegenteil sie für eine halbe 
Stunde aus dem neuen Alltag heraus-
riss und wie ein plötzlicher Sonnen-
strahl erfreute. Leider hat das Wetter 
diesbezüglich seinen Einsatz verpasst. 
Im Herzen jedoch kam die Sonne an.

Text: Ruth Setzler

 
 Fotos: Ise Bausch und Ruth Setzler
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Unser Mulchplatz öffnet diese Woche am Samstag, 20. Juni 2020, von 11.00 bis 
16.00 Uhr.

  

Es wird wieder abgeholt!
Bei der letzten Altpapiersammlung mussten sich die Bürgerinnen und Bürger in Kirchentellinsfurt auf einen 
geänderten Modus einstellen. Dies war den erschwerten Bedingungen in der Corona-Situation geschuldet. 
Die durchführenden Vereine hatten sich gemeinsam entschieden, Container bereitzustellen, statt wie gewohnt 
das Papier bei den Haushalten abzuholen. Die Feuerwehr, die diese Sammlung durchführte, freute sich über 
die rege Teilnahme.

Ab der nächsten Sammlung, die der TBK und der Musikverein am 20. Juni gemeinsam durchführen wer-
den, wird nun wieder auf Abholung bei den Haushalten umgestellt. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger 
in Kirchentellinsfurt werden gebeten, ihr gebündeltes Altpapier wieder wie zuvor an die Straße zu stellen.

Altpapierbündelsammlung durch die Vereine - Termine 2020:
20.06.2020  TBK und Musikverein
25.07.2020  TBK und Musikverein
12.09.2020  Feuerwehr
24.10.2020  TBK
05.12.2020  Musikverein

 
 Foto: TBK
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Amtliche Bekanntmachungen

Nachruf

Die Gemeinde Kirchentellinsfurt trauert um

Herrn Hans-Dieter Becker
geb. am 13.5.1939, gest. am 13.6.2020

Herr Hans-Dieter Becker war in der Zeit von 1989 bis 1999 
als Gemeinderat für unsere Gemeinde tätig und engagiert. 
Herr Becker war ein leidenschaftlicher Gemeinderat, der 
sich für zahlreiche Themenfelder interessierte und einsetzte. 
Er meldete sich selbstbewusst und mit einer klaren Mei-
nung zu Wort und genoss im Rat ein hohes Ansehen. In 
seine Amtszeit fielen wichtige und bis heute positiv wirken-
de Entscheidungen des Gemeinderates. Hierzu gehören der 
Bau unseres Altenpflegeheims Martinshaus, die Verlänge-
rung des Südrings, das Neubaugebiet „Obere Birke-Nord“ 
und die neue Sporthalle. Auch die Erschließung und Be-
siedelung des Industriegebiets „Mahden“ fiel in diese Zeit.

Darüber hinaus lag ihm das Vereinsleben im Ort sehr am 
Herzen. Als langjähriger Vorsitzender des Obst- und Garten-
bauvereins erwarb sich Herr Becker bleibende Verdienste.
Herr Becker verstarb im Alter von 81 Jahren. Die Ge-
meinde Kirchentellinsfurt ist Herrn Becker zu großem Dank 
verpflichtet. Sie wird sein Andenken stets in Ehren halten.

Für die Gemeinde und den Gemeinderat Kirchentellinsfurt

Bernd Haug
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Don-
nerstag, 18. Juni 2020, um 19.00 Uhr in der Richard-Wolf-Halle 
statt. Hierzu wird die Bevölkerung freundlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde (für Einwohner und Jugendliche)
2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3. Unterstützung und Ausbau der Kernzeitenbetreuung Kerni
4. Baugesuche/Bauvoranfragen

4.1  Baugesuch auf Anbau eines Balkons,  
Wilhelmstraße 88

4.2 Sonstige Baugesuche/Bauvoranfragen
5. Verkehrssichernde Maßnahmen/Umsetzung 

des Verkehrskonzeptes
-  Einengung In der Gass:  
Auswertung der Messungen und weiteres Vorgehen

6. Anfragen und Anregungen 
aus der Mitte des Gemeinderats

7. Verschiedenes, Bekanntgaben

Herzlichen Glückwunsch
Es feiern Geburtstag am:

Donnerstag, 18.6.2020
Alojzije Jozinovic den 75. Geburtstag

Mittwoch, 24.6.2020
Sigrid Gänzle geb. Walter den 80. Geburtstag

Fundsachen
Beim Fundamt Kirchentellinsfurt wurden folgende Gegen-
stände als Fundsache abgegeben:
2 Schlüssel mit kleinem Anhänger
1 Schlüssel mit einem schwarzen Griff

Diese Fundsachen wurden vor dem Real-Markt gefunden 
und uns überlassen:
1 Schlüsselband, Reiff
2 Damenringe
1 Ehering

Eigentumsansprüche können beim Bürgerbüro geltend ge-
macht werden, Rückfragen unter Tel. 9005-0.

Prüfung der Grabsteine auf Standsicherheit
In der KW 27 vom 29.6. bis 3.7.2020 wird auf dem Friedhof 
Kirchentellinsfurt durch einen unabhängigen Sachverständigen 
die Prüfung der Grabsteine auf Standsicherheit durchgeführt.

Warum bedarf es einer jährlichen Standsicherheitsprüfung?
Frost, Regen, Senkungen und Einwirkungen von Wurzelwerk 
können die Standsicherheit von Grabmalen erheblich beein-
trächtigen, ohne dass sichtbare Schäden entstehen. Jährlich 
ereignen sich bundesweit rund 100 Unfälle, welche auf lose 
Grabmale - die zum Teil mehrere hundert Kilo wiegen - zu-
rückzuführen sind.
Durch die regelmäßige Prüfung der Standsicherheit wird ge-
währleistet, dass auf unserem Friedhof keine Gefährdung von 
Personen durch lose Grabsteine ausgeht und somit Unfälle 
verhindert werden. Die Standsicherheitsprüfung ist daher kei-
ne Behördenwillkür, auch wenn sie oftmals den Unmut der 
Friedhofsnutzer hervorruft und Kritik laut wird, denn jedes Jahr 
werden bei Kontrollen lockere Grabmale festgestellt.

Rechtsgrundlage
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) 
müssen die Friedhofsträger im Rahmen ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht zumindest einmal im Jahr die Standfestigkeit der 
Grabmale überprüfen. Die Prüfung hat gemäß der Unfallverhü-
tungsvorschrift VSG 4.7 der Gartenbau- und Berufsgenossen-
schaft zu erfolgen.

Ablauf der Prüfung
Die Prüfung wird mit dem Prüfgerät ISIS Twin durchgeführt.
Des Weiteren erfolgt die Kennzeichnung nicht standsicherer Grab-
male sowie die entsprechende Dokumentation, d.h. Aufnahme 
aller Grabmale mit den dazugehörigen Daten. Die entsprechen-
den Nutzungsberechtigten werden von der Friedhofsverwaltung 
informiert und zur Beseitigung der Gefahrenlage aufgefordert.

Geschwindigkeitsmessungen  
durch den Landkreis Tübingen
Gemeinde Kirchentellinsfurt - Mai
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Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
Fahrtrichtung Reutlingen
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Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
Fahrtrichtung Tübingen

21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 >60 -10 11-15 16-20

01.05.-
31.05.20

30 65 5 1 1 228 57 13 305
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e Fzge. In %

Zeitraum  
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Zone
Höchste 
gem. 
Geschw.

Gem. Fahr- 
zeuge

Anzeigen (überschritten um ...km/h)
Überschreitungen 
um ...km/h

Abwasserverband Unteres Echaztal-Härten
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbands Unteres 
Echaztal-Härten hat in ihrer Sitzung am 16.6.2020 das Ergeb-
nis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt 
festgestellt:

Verwaltungs-
haushalt

Vermögens-
haushalt

Gesamt- 
haushalt

Soll-Einnahmen 858.315,20 € 538.683,96 € 1396.999,16 €
neue Haushalts-
einnahmereste

0 € 0 € 0 €

Ab: HH 
Einnahmereste  
v. Vorjahr

0 € 0 € 0 €

Bereinigte  
Soll-Einnahmen

858.315,20 € 538.683,96 € 1.396.999,16 €

Soll-Ausgaben 858.315,20 € 538.683,96 € 1.396.999,16 €
neue Haushalts-
ausgabereste

0 € 0 € 0 €

Ab: HH 
Ausgabereste  
v. Vorjahr

0 € 0 € 0 €

Bereinigte  
Soll-Ausgaben

858.315,20 € 538.683,96 € 1.396.999,16 €

Differenz 0 € 0 € 0 €

Die Schulden wurden zum 31.12.2019 mit 1.829.744,24 € 
und das Anlagevermögen mit 4.611.749,78 € festgestellt. Der 
Kassenbestand zum 31.12.2019 wurde mit 12.222,75 € fest-
gestellt.

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit von Montag, 22.6.2020, 
bis einschließlich Dienstag, 30.6.2020, auf dem Rathaus Kus-
terdingen, Zimmer 108, während der üblichen Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.

Kirchentellinsfurt, 17.6.2020

gez. Haug
Verbandsvorsitzender

Abwasserverband Unteres Echaztal-Härten
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg und der §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) in der jeweils geltenden Fassung hat 
die Verbandsversammlung am 16.6.2020 folgende Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung vom 20.12.1988 beschlossen:

§ 1
§ 13 Abs. 1 wird um die Ziff. c wie folgt ergänzt:
c) eine Abschreibungsumlage.
Der Kostenanteil errechnet sich hier wie unter Abs. 2 darge-
stellt nach § 11 Abs. 4 - 6.

§ 2
§ 13 Abs. 7 wird wie folgt ergänzt:
Auf die Betriebskostenumlage und die Schuldendienstumlage 
werden vierteljährliche Vorauszahlungen erhoben, die innerhalb 
von 14 Tagen an die Verbandskasse abzuführen sind.
Die Abschreibungsumlage wird erst mit Abschluss der Anla-
genbuchhaltung zum Jahresende erhoben.

§ 3
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Kirchentellinsfurt, 17.6.2020

Bernd Haug
Verbandsvorsitzender

Hinweis gem. § 4 GemO:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann 
nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich gegenüber der Verbandsverwaltung geltend ge-
macht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen; dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn 
der Verbandsvorsitzende dem Satzungsbeschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat.

Kirchentellinsfurt, 17.6.2020

Bernd Haug
Verbandsvorsitzender

Notdienst
Bereitschaftsdienst des Bauhofes
an den Wochenenden und an den Feiertagen
Für besondere Notfälle außerhalb der täglichen Arbeitszeit 
und an Wochenenden besteht im gemeindlichen Bauhof ein 
Bereitschaftsdienst. Bei Wasserrohrbrüchen und sonstigen 
besonderen Vorkommnissen ist einer der Herren Heinrich 
Schweitz, Wolfgang Armbruster, Mike Bauer oder Thomas 
Kiefner unter Tel. 0151 16344693 erreichbar.

Gemeindebücherei
Kirchentellinsfurt

Öffnungszeiten:
Tel. 07121 138 57 47
E-Mail: Buecherei@Kirchentellinsfurt.de
Onleihe über: www.onleihe.de/neckar-alb
Web Opac App: der Büchereikatalog als Android-App

Wir haben unsere Öffnungszeiten unter den gegebene Um-
ständen angepasst.
Bis auf Weiteres werden wir, unter Vorbehalt, zu folgenden 
Zeiten für Sie da sein:
Dienstag 15.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag 15.00 - 19.00 Uhr
Bitte beachten Sie die ausgehängten Abstands- und Hygie-
neregeln.
Wir sind für Sie da - bleiben Sie gesund!
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Freiwillige Feuerwehr 
Kirchentellinsfurt
www.feuerwehr-kirchentellinsfurt.de

Einsatzabteilung

Donnerstag, 18.6.2020
Sachgebietsleiter (aktuelle Themen)
Beginn: 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle
30.4.2020
Lina Berta Weber geb. Zeeb, Kirchentellinsfurt

13.5.2020
Ingeburg Katarina Rukaber geb. Hartmann, Kirchentellinsfurt

1.6.2020 
Maximilian Georg Dirscherl, Kirchentellinsfurt
Karl Helmut Gruner, Kirchentellinsfurt 

Informationen anderer Ämter

Landratsamt Tübingen

Der Kreisbehindertenbeauftragte informiert:  
Euroschlüssel für Rollstuhl-WCs
Der Euroschlüssel ist ein seit 1986 eingeführtes, inzwischen 
europaweit einheitliches Schließsystem, welches es körperlich 
beeinträchtigten Menschen ermöglicht, mit einem Einheits-
schlüssel selbständig und kostenlos Zugang zu behindertenge-
rechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten, z.B. 
an Autobahn- und Bahnhofstoiletten, aber auch für öffentliche 
Toiletten in Fußgängerzonen, Museen oder Behörden. Willi 
Rudolf, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Tübin-
gen, informiert darüber, wer einen solchen Schlüssel erhalten 
kann: „Die Behindertenverbände sind darauf bedacht, dass 
der Schlüssel Menschen mit einer Behinderung ausgehändigt 
wird, die auf behindertengerechte Toiletten angewiesen sind. 
Das sind z.B. schwer gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfah-
rer, Stomaträger, blinde und schwerbehinderte Menschen, die 
hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfsperson brau-
chen. Weiterhin berechtigt sind Personen, die z.B. an Multipler 
Sklerose oder Morbus Crohn erkrankt sind sowie Menschen 
mit chronischer Blasen-/Darmerkrankung.“

Auf jeden Fall erhält man einen Schlüssel, wenn im Schwer-
behindertenausweis Folgendes vermerkt ist:
•  das Merkzeichen aG, B, H, oder BL, unabhängig vom Grad 
der Behinderung (GdB)

•  G und Grad der Behinderung (GdB) 70 % aufwärts

Liegt kein entsprechender GdB oder eine der o.g. Erkran-
kungen vor, muss ein Attest, eine ärztliche Bescheinigung 
o.Ä. vorgelegt werden. Der offizielle Euro-WC-Schlüssel mit 
Schlüsselband ist für 26,- € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 
erhältlich beim Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter 
Baden-Württemberg e.V., Derendinger Str. 40, 72072 Tübin-
gen, Tel. 07071 8859610, E-Mail: info@lsk.bw.de. Weitere In-
formationen gibt es im Internet unter www.lsk-bw.de oder 
direkt bei Willi Rudolf unter Tel. 07071 207-6181 oder E-Mail  
kbb@kreis-tuebingen.de.

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Mitteilung über geänderte Erreichbarkeit
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes:
Ärztlicher Notdienst:
Rufnummer: 116117

Allgemeine Notfallpraxis
Universitätsklinikum Tübingen
Ottfried-Müller-Straße 49 (Gebäude 500)
72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 19.00 - 22.00 Uhr
Fr. 16.00 - 22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Rufnummer 0180 6070710
Notfallpraxis in der Universitäts-Kinderklinik
Hoppe-Seyler-Straße 1 (Gebäude 410, Ebene 3)
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 10.00 - 19.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.
Unter der Woche telefonische Rufbereitschaft
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer 0180 6070711
Notfallpraxis in der HNO-Klinik am Universitätsklinikum
Elfriede-Aulhorn-Straße 5 (Gebäude 600)
Öffnungszeiten:
Sa., So., Feiertag 8.00 - 20.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis 
kommen.

Augenärztlicher Dienst
Rufnummer 0180 1929344

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst habende 
Zahnarzt unter der Telefon-Nr. 0180 5911-640 zu erfragen.

Apothekendienst

Samstag, 20. Juni 
List-Apotheke, Kaiserstraße 47
Reutlingen, Tel. 07121 490640
Bären-Apotheke, Heinlenstraße 14
72072 Tübingen-Derendingen, Tel. 07071 977300
Linden-Apotheke, Rollengasse 10
72119 Ammerbuch-Entringen, Tel. 07073 500060

Impressum: Herausgeber: Gemeinde Kirchentellinsfurt.
Druck und Verlag: NUSSBAUM MEDIEN Weil der Stadt GmbH 
& Co. KG, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 
525-0, www.nussbaum-medien.de.
Außenstelle: 72144 Dußlingen, Bahnhofstr. 18,
Tel. 07072 9286-0, Fax 07033 3207701
Verantwortlich: für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungs-
berichte und anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung 
sowie alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen:
Bürgermeister Bernd Haug oder sein Vertreter im Amt.
Verantwortlich: für "Was sonst noch interessiert" und Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.  
Einzelversand nur gegen Bezahlung der 1/4-jährlich zu entrich-
tenden Abonnementgebühr.

Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH,  
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de
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Sonntag, 21. Juni
Apotheke Ohmenhausen, Gomaringer Straße 33
Ohmenhausen, Tel. 07121 91660
Linden-Apotheke, Schlossstraße 1
Pfullingen, Tel. 07121 71310
Apotheke am Rathaus, Schulberg 6
72124 Pliezhausen, Tel. 07127 80212
Adler-Apotheke, Wilhelmstraße 158
72074 Tübingen-Lustnau, Tel. 07071 81178
Rathaus-Apotheke, Breite Straße 34
72116 Mössingen, Tel. 07473 21616

Diakoniestation Härten

Ambulante pflegerische Dienste für
Kusterdingen, Jettenburg, Wankheim, Mähringen
Immenhausen, Kirchentellinsfurt und Wannweil
Kranken-, Altenpflege, Hauswirtschaft und mehr
Diakoniestation Tel. 07071 37411
Weinbergstraße 27
72127 Kusterdingen
Fax 07071 36272
E-Mail: diakonie@diakoniestation-haerten.de
Homepage: www.diakoniestation-haerten.de
Pflegedienstleitung und Hausnotruf: Gisela Weber
Stellvertretende Pflegedienstleitung: Annegret Nowak
Nachbarschaftshilfe: Sigrun Franz-Nadelstumpf
Geschäftsführung: Gabi Mötzung

Pflegestützpunkt-Beratung im 
Alter und bei Pflegebedürftigkeit

Kooperationspartner
Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen

Beratungsangebot für Kirchentellinsfurt
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Tübingen ist Anlauf- und 
Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege, 
denn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit können unterschiedli-
che Fragen und Probleme aufwerfen: Wer hilft bei häuslicher 
Pflege? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für pflegende 
Angehörige? Wie finde ich ein geeignetes Pflegeheim? Die 
Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes geben Auskunft und 
Beratung zu diesen und weiteren Fragen. Die Beratung und 
Begleitung von pflege- und hilfsbedürftigen sowie chronisch 
kranken Menschen und deren Angehörigen erfolgt neutral, 
kostenlos und unabhängig.
Das Landratsamt Tübingen und seine Außenstellen haben für 
den Publikumsverkehr geöffnet.
Die Außensprechstunde am Mittwochnachmittag kann aus 
Gründen des Infektionsschutzes nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung stattfinden. 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.kreis-tue-
bingen.de.
Frau Seitz ist von Dienstag bis Donnerstag unter der Nummer 
0170 3734377 telefonisch erreichbar.
Pflegestützpunkt Standort Mössingen
Frau Seitz, Bahnhofstr. 5, 72116 Mössingen
Tel. 0170 3734377, t.seitz@kreis-tuebingen.de

Vereinsnachrichten

CVJM
Kirchentellinsfurt e.V.

Bis auf Weiteres ...
können wir uns wegen Corona aus Sicherheitsgründen nicht 
treffen.

Es sind noch keine Gruppenstunden, keine normale Sport-
gruppe und keine Veranstaltungen.
Alle Kinder laden wir ein: Besucht die Internetseiten "Gugg-
loch" und "Gute-Nacht-Geschichten".
Und es gibt neue, interessante Seiten, nämlich die Seiten 
"Jungschare@home".
Ihr findet sie unter: www.ejtue.de/arbeitsbereiche/jungschar-
arbeit-mit-kindern/. Probiert das mal aus! Einfach auf der 
QR-Code klicken und dann auf "jungschar@home 1 oder 2" 
gehen.

 

Handball-Info
Hallo zusammen, liebe Handball-Freunde,
unser Alltag wird immer noch maßgeblich von Corona und den 
zahlreichen Beschränkungen bestimmt, auch wenn diese im 
Moment Stück für Stück gelockert oder aufgehoben werden. 
Das Problem ist, dass niemand genau weiß, wie es morgen 
oder übermorgen aussieht. Daher diese, wie ich das empfinde, 
immer noch große Unsicherheit, viel Abstand und Masken, 
obwohl es so gut wie keine neuen Ansteckungsfälle im Kreis 
hier gibt. Wir werden sehen ... 
Zum Handball: Wir haben uns entschlossen, bis zu den Som-
merferien kein reguläres Hallen-Training mehr abzuhalten. Es 
wäre zwar theoretisch möglich, aber mit viel Abstand und auf-
wändigen Auflagen, das würde wenig Spaß machen. Handball 
ist ein Kontaktsport, da macht Abstand sowieso wenig Sinn.
Dennoch möchten wir euren Kindern die Möglichkeit geben, 
sich wieder mehr sportlich zu betätigen und sich auch wie-
der gemeinsam zu treffen. Daher werden wir nach jeweiliger 
Absprache mit den einzelnen Gruppen und den Trainern in-
dividuell Treffen vereinbaren, wo wir uns sportlich betätigen, 
joggen gehen, Übungen machen, uns einfach bewegen und 
hoffentlich ein bisschen Spaß zusammen haben.
Dies wird aber jeweils in der entsprechenden Gruppen aus-
gemacht, von den jeweiligen Trainer/-innen, auch abhängig 
von deren Zeit und Gesundheit. Eine Trainingspflicht besteht 
natürlich nicht, dies gilt für alle Beteiligten!
Wie es konkret nach den Sommerferien weitergeht, können wir 
euch leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir haben 
die entsprechenden Mannschaften "vorangemeldet", aber ob 
es ab September zu einem "normalen" Trainings- und Spiel-
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betrieb kommt, ist zurzeit noch nicht absehbar. Ich denke und 
hoffe, dass sich dies, zusammen mit den Informationen für die 
Schulen, im Laufe des nächsten Monats herauskristallisieren 
wird. Ihr werdet dann natürlich alle frühzeitig informiert.
Jetzt wünschen wir allen erst mal eine gute Zeit, hoffentlich 
wieder mehr Freiheit und mehr Normalität, und ein so wenig/
viel wie möglich/nötig eingeschränktes Lebensgefühl.
Bleibt alle gesund, wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder, 
dann eben mit Masken.

Alle weiteren Infos, Bilder und aktuelle Beiträge finden Sie auf 
unserer Homepage www.cvjm-kirchentellinsfurt.de.

Turnerbund 1896
Kirchentellinsfurt e.V.

TBK und Musikverein sammeln am Samstag Altpapier
Am kommenden Samstag, 20. Juni, führen der TBK und der 
Musikverein wieder gemeinsam die Altpapiersammlung in Kir-
chentellinsfurt durch.
Bitte unterstützen Sie uns in unserer Vereinsarbeit und stellen 
Sie Ihr gebündeltes Altpapier zur Abholung bereit.
Vielen Dank!

Volkshochschule
Tübingen e.V.
Außenstelle Kirchentellinsfurt

vhs-Sommer-Flat – Ein ganzer Sommer für 25 Euro  

Volkshochschule
Tübingen e.V.

Ein ganzer Sommer
für 25 Euro.

#vhszuhause

Dieser Sommer ist ein ganz spezieller Sommer - und die vhs 
Tübingen hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Wer die 
Sommer-Flatrate der Volkshochschule für 25 Euro bucht, kann 
an mehr als 80 Online-Kursen teilnehmen. Das Programm 
startet am 1. Juli und bietet Veranstaltungen zu (fast) allen 
Themen aus der Volkshochschullandschaft: von Philosophie 
über Kreativitäts- und Sprachkurse bis hin zu Bewegungs- und 
EDV-Kursen. Zum unschlagbar günstigen Preis kommt noch 
ein weiterer Vorteil: Die Teilnahme ist von jedem Ort mit Inter-
netzugang aus möglich - ob vom eigenen Balkon oder vom 
Hotel am Urlaubsort aus. Alle Veranstaltungen finden über die 
Plattform Zoom statt.

Hier ein kleiner Auszug aus dem Programm:
201-96061 vhs Summertime Talk - English Converation
with Arhea B2/C1, 8.7.2020, 18.30 - 20.00 Uhr
201-96018 Vegetarisch-indische Küche 
12.7.2020, 16.15 - 18.00 Uhr
201-96083 Stress lass nach – blitzschnell Entspannung finden!
14.7.2020, 18.00 - 20.00 Uhr
201-96067 Wie schreibt man das und auch noch richtig?
15.7.2020, 19.30 - 20.15 Uhr
201-96055 Zumba® Gold - Schritt für Schritt erklärt 
29.07.2020, 9.00 - 10.00 Uhr
201-96004 Fit im Homeoffice 
3.8. und 10.8.2020, 20.00 - 21.00 Uhr

201-96032 Erste Schritte Dänisch 
26.8.2020, 18.30 - 20.00 Uhr
201-96080 Affinity Photo - Bildbearbeitung
mit der Photoshop-Alternative, 26.8.2020, 18.30 - 20.00 Uhr

Eine Übersicht über alle Angebote und die Möglichkeit, sich 
anzumelden, gibt es auf www.vhs-tuebingen.de unter Kurs-
nummer 200-96000.

Kirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten

Liebe Kirchentellinsfurter,
mit herzlichen Grüßen erreichen Sie und Euch auch in dieser 
Woche wieder Ideen für Kinder und Hilfsangebote.
Die Gottesdienstangebote der jeweiligen Gemeinden finden Sie 
in der je eigenen Rubrik.
Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit, Kraft, Geduld 
und Trost!
Unsere gemeinsamen praktischen Hilfsangebote finden Sie 
nachfolgend aufgeführt.
Bleiben Sie behütet an Leib, Seele und Geist!

 

Hilfe für Leib und Seele
Damit Sie mit allem Wichtigen versorgt sind, haben wir ei-
nen Einkaufsdienst eingerichtet. Viele ehrenamtliche Personen 
sind dazu bereit, für Sie Besorgungen zu machen. Auch an-
dere Dienste sind möglich: mit dem Hund rausgehen, Briefe 
wegbringen etc. Damit der direkte Kontakt vermieden wird, ist 
folgendes Vorgehen vorgesehen:
1. Sie melden sich per Telefon (auch Anrufbeantworter) unter 

einer der folgenden Nummern:
07121 601448 (Pastor Flemming Nowak)
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07121 603835 (Pfarrerin Cordula Modrack)
07121 600765 (Pfarrer Tomas Begovic)
Dort hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir 
vermitteln dies dann an eine ehrenamtliche Person.

2. Die ehrenamtliche Person wird mit Ihnen Kontakt aufneh-
men und einen Tag und Uhrzeit ausmachen, zu der Sie 
eine Einkaufsliste und Bargeld aushändigen (z.B. an die 
Wohnungstür hängen).

3. Ihr Einkauf wird Ihnen gebracht und mit dem Restgeld vor 
die Tür gelegt.
Sollten Sie, was die Bezahlung angeht, in Engpässe ge-
raten, finden wir auf jeden Fall Lösungen, auch diskret. 
Bitte haben Sie keine Scheu, das anzusprechen, wenn Sie 
anrufen.

Wir können uns vorstellen, dass manche sich in diesen Tagen 
besonders allein fühlen und in Sorge sind. Die Einkäufer*innen 
sind dezidiert angewiesen, Sie nicht zu besuchen, um nieman-
den zu gefährden. Sollten Sie seelsorgerlichen Gesprächs-
bedarf haben, können Sie sich zu bestimmten Zeiten täglich 
an uns wenden:
10.00 - 11.00 Uhr Pfarrerin Dr. Susanne Edel 

Tel. 07121 603836
11.00 - 12.00 Uhr Pfarrer Dr. Tomas Begovic 

Tel. 07121 600765
16.00 - 17.00 Uhr Pastor Flemming Nowak 

Tel. 07121 601448
17.00 - 18.00 Uhr Pfarrerin Cordula Modrack 

Tel. 07121 603835
Rund um die Uhr und kostenfrei ist die Telefonseelsorge er-
reichbar unter 0800 1110111.

Grundversorgung mit Lebensmitteln über:
www.tuebingertafel.de
Geben Sie diese Informationen gern weiter.
Wissen Sie von anderen Menschen, egal welchen Alters, die 
gerade Hilfe brauchen? Lassen Sie es uns bitte wissen - auch 
für unsere Gebete!

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet!

Ihre Kirchengemeinden in Kirchentellinsfurt

Evang. Kirchengemeinde
Kirchentellinsfurt
Homepage: www.gemeinde.kirchentellinsfurt.elk-wue.de
Jetzt mit Gedanken zur Woche

Instagram: ev.kirchekfurt

Erreichbarkeit Gemeindebüro 
Pfarramtssekretärin: Karin Hutmacher
Evangelisches Gemeindehaus, Hohenbergerstraße 1
Tel. 07121 600332, Fax 07121 6034055
Pfarramt.Kirchentellinsfurt@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 11.30 Uhr
Freitag 8.30 - 10.00 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit Pfarrämter und Diakonat

Pfarrerin Edel
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603836 (bitte lange klingeln lassen)
Susanne.Edel@elkw.de

Pfarrerin Modrack
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603835, mobil: 0178 8901520
Cordula.Modrack@elkw.de

Diakon Wolfgang Dressler
Tel. 0176 95157318
wolfgang-dressler@gmx.de

Informationen

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 21. Juni
um 10.00 Uhr in und an der Kirche 
mit Pfarrerin Cordula Modrack
Bitte Mundschutz mitbringen!
Die Emporen sind wieder geöffnet - allerdings darf in der 
ersten Reihe niemand sitzen.

Sonntag, 21. Juni 
11.00 Uhr Gottesdienst im Grünen am Roten Tor
Erntebittgottesdienst mit Pfarrer Friedhelm Schweizer 
(Derendingen) und dem Evangelischen Bauernwerk
Wir freuen uns auf bis zu 100 Besucherinnen und Besucher.
Sitzgelegenheiten bitte selber mitbringen.
Taufen dürfen jetzt auch wieder im normalen Gottesdienst 
sonntags gefeiert werden. Bitte melden Sie sich im Pfarramt!
Neu: Zu Beerdigungen dürfen im Freien bis zu 100 Personen 
kommen. Trauerfeiern können aus der Kirche ins Freie über-
tragen werden.
Sie können um Hausbesuche Ihrer Pfarrerin bitten. Dabei gel-
ten die Schutzbestimmungen (Abstand, Hygieneregeln, Mund-
schutz). 
Hochzeitsgottesdienste dürfen unter Einhaltung der Abstands-
regeln und der Beschränkung der Anzahl der Mitfeiernden wie-
der gefeiert werden.

Angebote für Kinder: 
Guggloch - Die Seite für Kinder 
siehe auch "CVJM" und "Ökumenische Nachrichten"

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Jugendlichen im 
Bereich ihrer Gemeinde zum Konfirmandenunterricht 2020/21 
ein. Die nach den vorhandenen Unterlagen in Frage kom-
menden Jugendlichen, von denen wir aufgrund des Alters 
annehmen, dass sie derzeit die 7. Schulklasse besuchen 
(zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. September 2007 
geboren), wurden vom Pfarramt angeschrieben. Wir freuen 
uns sehr, wenn sich die Jugendlichen für die Teilnahme an 
der Konfirmandenzeit entscheiden und werden sie möglichst 
abwechslungsreich gestalten. Sollten Sie kein Anschreiben 
erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit dem Gemeindebü-
ro, Tel. 07121 600332, in Verbindung.

Sie können uns Geld spenden. 
Gerade jetzt möchten wir gerne in Kontakt zu Kindern bleiben 
und ihnen Grüße ins Haus schicken (Kinderkirche to go). Auch 
bringen wir Geburtstags- und Jubilargrüße nach Hause und 
unterstützen Menschen in Notlagen. Uns fehlen die Gottes-
dienstopfer und mit einem Einbruch der Kirchensteuer ist zu 
rechnen. Falls Sie die Möglichkeit sehen zu spenden, freuen 
wir uns.
Spendenkonto: KSK Tübingen
IBAN: DE94 6415 0020 0001 0002 67, BIC: SOLADES1 TUB

Alle praktischen Hilfsangebote vor Ort
gibt’s im Gemeindeboten unter „Ökumenische Nachrichten“.

Hilfsangebote in speziellen Notlagen: 

Sozial- und Lebensberatung im Diakonischen Werk Tübingen
begleitet und berät, wenn man sich in einer sozialen oder 
materiellen Notlage befindet, und unterstützt bei der Beantra-
gung von Sozialleistungen (ALG I, Jobcenter, Sozialamt), aber 
auch bei Lebensumbrüchen und in Lebenskrisen. Kurberatung 
ist auch möglich.
Kontakt: Tel. 07071 930470 (Sekretariat)

Jugendmigrationsdienst im Diakonischen Werk Tübingen
berät Junge Menschen bis 27 Jahre mit Migrationshintergrund 
in ihren aktuellen Lebenslagen und Situationen.
Kontakt: Tel. 07071 930470 (Sekretariat)
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Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße 
Hilfe in schwierigen Situationen mit sich selbst, im Kontakt 
mit anderen, im Verhältnis zu den Eltern, dem Partner, Kindern 
oder der Familie und in anderen Situationen. Für Jugendliche 
und Erwachsene.
Kontakt: Tel. 07071 92990 (Sekretariat)

Schuldnerberatung und Jugend-Schulden-Beratung 
berät und hilft bei finanziellen Problemen und Verschuldung.
Kontakt: Tel. 07071 9304871 (Sekretariat)

Suchtberatung und aufsuchende Suchthilfe im Alter
unterstützt und berät Menschen und ihre Angehörigen, die mit 
Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen oder mit süchti-
gen Verhaltensweisen zu kämpfen haben.
Kontakt: Tel. 07071 750160 (Sekretariat)

Telefonseelsorge
anonym, kompetent und rund um die Uhr für alle Anliegen
Kontakt: Tel. 0800 1110111 und 0800 1110222 
(bundesweite kostenlose Rufnummer)

Einige weitere Angebote 
(Es handelt sich um keine vollständige Liste.)

Jugend-Familien-Beratungszentrum (JFBZ) 
Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern 
in Tübingen, Mössingen und Rottenburg 
Kontakt Tübingen: Tel. 07071 2076303 (Sekretariat) 

Frauen helfen Frauen e.V. 
bei häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt
Gewalt gegen Kinder 
Kontakt: bundesweites kostenloses Hilfetelefon rund um die 
Uhr mit Weitervermittlung nach Tübingen: Tel. 0800 0116016

Pfundskerle e.V. 
Beratung für gewalttätige Männer
Kontakt: Tel. 07071 360989, handeln@pfunzkerle.org  
Beratung für Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben
unter Tel. 07071 7911101, agit@pfunzkerle.org
Bundesweites Hilfetelefon Gewalt an Männern unter
Tel. 0800 1239900 bzw. maennerhilfetelefon.de

Schwangerschaftsberatungsstellen 
Beratung während der Schwangerschaft 
bis zum 3. Lebensjahr 
Kontakt: Caritas, Tel. 07071 79620 (Sekretariat)
Landratsamt, Tel. 07071 207-3318 (Sekretariat)
Pro Familia, Tel. 07071 34151 (Sekretariat)  

Arbeitskreis Leben Reutlingen/Tübingen 
bietet Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr.
Kontakt: Tel. 07071 19298

Youth-Life-Line 
Hier helfen Jugendliche Jugendlichen. 
Persönlich, anonym und online: www.youth-life-line.de

Migrationsberatung 
berät Menschen mit Migrationshintergrund über 27 Jahren zu 
Themen wie Aufenthalt, Sprache und Arbeit. 
Kontakt: Caritas, Tel. 07071 79620 (Sekretariat) 
Info: Tel. 07071 33005 (Frau Zent)

Pflegestützpunkte 
bieten Auskunft und Beratung im Alter 
und bei Pflegebedürftigkeit
Standorte in Tübingen, Rottenburg und Mössingen
Kontakt in Tübingen: Tel. 07071 9646646

Beratungsstelle für ältere Menschen  
und deren Angehörige e.V. 
ist Ansprechpartner bei allen Fragen rund ums Thema Alter 
und bei Erkrankungen wie Demenz, Ängsten oder Depression 
im Alter.
Kontakt: Tel. 07071 22498

Corona-Angst-Krisentelefon 
bietet psychotherapeutische Beratung bei „Corona-Angst“.
Universitätsklinik Tübingen
Zentrum für psychische Gesundheit: Tel. 07071 2962500

Kath. Kirchengemeinde
Christus König des Friedens

Kirchentellinsfurt, Gesamtgemeinde Kusterdingen, Wannweil
E-Mail: pfarramt@christus-koenig.eu
Tel. 07121 600765, Fax 07121 677645
Homepage: www.christus-koenig.eu
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 16.00 - 18.00 Uhr

Gottesdienstordnung

Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem 
werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel beken-
nen.

Mt 10,33

Samstag, 20. Juni - unbeflecktes Herz Mariä
18.30 Uhr Wannweil: Vorabendmesse
(Anmeldung erforderlich!) 

Sonntag, 21. Juni - 12. Sonntag im Jahreskreis
Lesung: Jer 20,10-13; Röm 5,12-15; Ev: Mt 10,26-33
9.00 Uhr Kirchentellinsfurt: hl. Messe
(Anmeldung erforderlich!)
10.30 Uhr Kusterdingen: hl. Messe
(Anmeldung erforderlich!)

Die Werktagsgottesdienste entfallen!

Samstag, 27. Juni  
Cyrill von Alexandrien (Bischof, Kirchenlehrer)
17.00 Uhr Wannweil: Vorabendmesse mit Firmung
(Anmeldung erforderlich!)

Sonntag, 28. Juni - 13. Sonntag im Jahreskreis
Lesung: 2 Kön 4,8-11.14-16a; Röm 6,3-4.8-11 
Ev: Mt 10,37-42  
9.00 Uhr Kirchentellinsfurt: hl. Messe
(Anmeldung erforderlich!)
10.30 Uhr Kusterdingen: hl. Messe
(Anmeldung erforderlich!) 

Vermeldungen

Öffentliche Gottesdienste
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein
am Samstag, 20.6. und Sonntag, 21.6.2020
Am Samstag findet um 18.30 Uhr die Vorabendmesse in un-
serer Kirche St. Michael in Wannweil statt und am Sonntag 
finden die hl. Messen um 9.00 Uhr in unserer Kirche Christus 
König des Friedens in Kirchentellinsfurt und um 10.30 Uhr in 
St. Stephanus in Kusterdingen statt. Bitte melden Sie sich 
beim Pfarramt zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch 
(07121 600765) oder per E-Mail (pfarramt@christus-koenig.
eu) an. Der Anrufbeantworter wird mehrmals täglich abgehört. 
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Got-
tesdiensten teilnehmen. Beim Besuch der Gottesdienste bitten 
wir Sie, folgende Regelung zu beachten:
- In Kirchentellinsfurt und Wannweil wird es einen Eingang 

und einen Ausgang geben, damit der Abstand von mindes-
tens zwei Metern eingehalten werden kann. In Kusterdin-
gen muss dementsprechend Abstand eingehalten werden.

- An den Eingängen stehen Ordner*innen, die den Einlass 
und die Einhaltung der Vorgaben regeln.

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird von allen 
Gottesdienstbesuchern erwartet.

- In den Kirchen sind Maßnahmen zum Infektionsschutz not-
wendig, deshalb gibt es an den Eingängen die Möglichkeit 
zur Handdesinfektion.

- Zwischen den Mitfeiernden muss mindestens zwei Meter 
Abstand nach allen Seiten gewährleistet sein. Deshalb bit-
ten wir Sie, nur die gekennzeichneten Plätze einzunehmen. 
Stehplätze sind nicht möglich! Familien dürfen nebenein-
ander sitzen.

- Gemeindegesang ist leider noch nicht möglich, der Frie-
densgruß nur auf Entfernung.

- Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihen 
gereicht, sondern am Ausgang aufgestellt.



GEMEINDEBOTE KIRCHENTELLINSFURTSeite 10 . Nummer 25 . Donnerstag, 18. Juni 2020

- Die Kommunion wird unter besonderen hygienischen As-
pekten erfolgen. Die Hostienschale ist während des Gottes-
dienstes abgedeckt. Der Kommunionspender trägt Mund-
schutz und verteilt die Hostien mit einer Zange. Kinder 
werden ohne Berührung gesegnet. Auch hier gilt die Ab-
standsregelung von mindestens zwei Metern. Vor der Kom-
munionausteilung wird Ihnen mitgeteilt, auf welchem Weg 
Sie nach vorne kommen können und zurück zu Ihrem Platz.

- Die Sonntagspflicht bleibt trotzdem bis auf Weiteres aus-
gesetzt, d.h. ältere Personen, die der Risikogruppe ange-
hören, sollen durch diese neuen Möglichkeiten keine innere 
Verpflichtung verspüren, in den Gottesdienst zu kommen.

Auf unserer Homepage www.christus-koenig.eu finden Sie wei-
terhin jeden Sonntag ein kleines Video mit Gedanken zum 
Evangelium (Corona-Liveticker) und einen Vorschlag für einen 
Hausgottesdienst. Diesen legen wir auch weiterhin in den 
Kirchen aus.

Veranstaltungen
Alle anderen Veranstaltungen (Kirchenchor, Seniorennachmittage, 
Meditation, Folkloretanzen usw.) sind bis auf Weiteres abgesagt.

Samstag, 27.6.
An diesem Samstag wird die Vorabendmesse auf 17.00 Uhr 
vorverlegt. Im Gottesdienst werden Tabea Abraha, Kira Kessler 
und Isabel Roeder gefirmt.

Firmung
Liebe Gemeinde, am 29. März hätten 51 Jugendliche das 
Sakrament der Firmung empfangen. Aus bekannten Gründen 
war das nicht möglich. Darum werden wir im Juni, Juli, Okto-
ber und November Firmung feiern. Wir feiern in Kleingruppen 
außerhalb der Gemeindegottesdienste und als Einzelfirmungen 
innerhalb der Gemeindegottesdienste. Ich bitte Sie, die jungen 
Menschen in Ihre Gebete einzuschließen und sie so mitzutra-
gen bei dieser anderen Form der Firmfeier. Den Jugendlichen 
wünschen wir, dass Sie den Geist Gottes in ihrem Leben 
spüren können und sich für sein Wirken immer wieder öffnen.

Ihre Gemeindereferentin Eva Schlegel

Hinweise/Berichte

Erstkommunionfeiern 2020
Wir freuen uns, dass nach den Sommerferien Erstkommu-
nionfeiern in kleinen Gruppen möglich sind. Die Festgottes-
dienste finden statt am Sonntag, 20.9., um 9.30 Uhr in der 
Kirche Christus König des Friedens Kirchentellinsfurt und um 
11.00 Uhr in St. Michael in Wannweil, am Sonntag, 27.9., um 
9.30 Uhr in St. Michael in Wannweil und um 11.00 Uhr in der 
Kirche Christus König des Friedens Kirchentellinsfurt und am 
Sonntag, 4.10., um 10.30 Uhr in der Kirche Christus König 
des Friedens Kirchentellinsfurt.

Fronleichnam

Am 11. Juni feierte die katholische Kirchengemeinde das Fron-
leichnamsfest mit einem zentralen Gottesdienst, der dieses Mal 
bedauerlicherweise nicht vom Musikverein Kirchentellinsfurt und 
dem Kirchenchor mitgestaltet werden konnte. Entschädigt wur-
den die Kirchenbesucher auf besondere musikalische Weise: 
Frau Brigitte Häberli als Kantorin, begleitet von Matthias Buck 

(Geige) und Bernd Bireckoven an der Orgel. Dank der zahlrei-
chen Blumenspenden der Gemeindemitglieder und der Rosen-
farm Fromm konnte unsere Kirche Christus König des Friedens 
von einigen Frauen des Frauenkreises wunderbar geschmückt 
werden. Ein Blumenteppich zum Thema „Zusammenhalt“ wurde 
in der Kirche und mehrere kleine Blumenteppiche mit unter-
schiedlichen Motiven wurden vor dem Kircheneingang gelegt. 
Herzlichen Dank für die Blumenspenden!
Fronleichnam - das Fest des Leibes und Blutes Christi - ein 
wichtiger Feiertag mit zeichenhaftem Charakter! Christus ist 
die Mitte unseres Glaubens, für ihn und mit ihm als dem 
lebendigen Brot legen wir unser Glaubenszeugnis ab und zei-
gen, dass Jesus Christus Quelle und der Weg unseres Glau-
bens ist. Die Hostie, der Leib Christi, in der Monstranz und 
unter dem Baldachin wird normalerweise durch die Straßen 
getragen, was dieses Mal leider wegen der Abstandsregelung 
nicht stattfinden konnte. Trotz der Einschränkungen haben wir 
am Fronleichnamsfest einen feierlichen und würdigen Gottes-
dienst feiern können. 

Fotos: Eva Schlegel

KjG-Gruppe: Der hoffnungslose Haufen
Hallo, liebe Gemeinde, da nun vergangene Woche bereits ein 
Artikel der "Blümchengruppe" erschien, wollen nun auch wir 
uns kurz vorstellen. Wir sind "Der hoffnungslose Haufen" … 
aber wir sind nicht so hoffnungslos, wie es scheint. Im Gegen-
teil: Wir und unsere Gruppenstunden sind eigentlich ziemlich 
cool. Wir sind Mädels im Alter von 13 bis 16 Jahren und 
wir treffen uns jeden Mittwoch von 16.30 bis 18.00 Uhr im 
Gemeindezentrum. Was wir machen, ist total vielfältig. Jeder 
kann seine Ideen einbringen und wenn sie realistisch sind, 
können sie auch verwirklicht werden. Was wir klassischerweise 
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machen, ist backen/kochen, Spiele spielen und gaaaanz viel 
quatschen. Unsere Gruppenleiterinnen sind Leonie und Talina. 
Beide sind Schülerinnen der Fachschule für Sozialwesen in 
Tübingen, sprich: Sie machen die Ausbildung zur Jugend- und 
Heimerzieherin im zweiten Jahr. Die Ausbildungsdauer beträgt 
drei Jahre, zwei Jahre davon sind rein schulisch mit diversen 
Praktika und das dritte Jahr ist dann das Anerkennungs-
jahr (Praxisjahr). Sie bieten die wöchentliche Gruppenstunde 
im Rahmen ihrer Ausbildung an, deshalb bekamen wir auch 
schon zweimal Besuch von einer Lehrerin, die dann die Anlei-
tung von Talina und Leonie bewertet haben. Leonie und Talina 
leiten die Gruppe noch bis zu den Sommerferien, im Herbst 
wird die Gruppe dann voraussichtlich von neuen Auszubilden-
den weitergeführt. Aufgrund von Corona hat nun schon viel zu 
lange keine Gruppenstunde mehr stattgefunden und es wird 
allerhöchste Zeit, sich wieder zu treffen. Deshalb treffen wir 
uns nun wieder nach den Pfingstferien unter den allgemein 
gültigen Hygienevorschriften. Obwohl sich unsere gemeinsame 
Zeit nun jetzt leider schon dem Ende zuneigt, sind trotzdem 
immer noch jederzeit neue Mädels herzlich willkommen.
Liebe Grüße

"Der hoffnungslose Haufen"

Bitte beachten Sie auch unsere Angebote auf unserer Home-
page unter „Corona-Liveticker“.

Homepage
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuel-
len Veranstaltungen schon ab Mittwoch der jeweiligen Woche 
auf der Homepage www.christus-koenig.eu.

Neue Beiträge auf der Homepage:
1. Corona und Gott – Die Kolumne von Tanja Kury-Rilling
… weiterlesen auf der Homepage
2. Schönstätter Marienschwestern danken für Rosenspenden
... weiterlesen auf der Homepage

PS: Immer aktuell bleiben und einfach beim Newsletter auf 
der Homepage anmelden. Wenn es wichtige Nachrichten von 
Christus König gibt, erhältst du eine Mail.

Evang.-meth. Kirche
Kirchentellinsfurt

Homepage: www.emk.de/kirchentellinsfurt
Flemming.Nowak@emk.de
Tel. 07121 601448

Eingeschränkte Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen

Abendandachten
„Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat 
sich geneigt.“ - bitten zwei Jünger Jesus, der zuvor mit ihnen 
den Tag über gewandert war und mit dem sie über ihren 
Glauben und ihre Hoffnungen gesprochen hatten. Bleibe bei 
uns - das ist eine schöne Bitte am Ende des Tages. Abend-
gebete haben eine lange Tradition im christlichen Glauben, 
ob alleine vor dem Schlafengehen, am Bett der Kinder oder 

Enkel oder in der Gemeinschaft mit anderen in der Kirche. Wir 
möchten die Tradition der Abendgebete aufnehmen und laden 
in den nächsten Wochen immer dienstagabends um 19.00 
Uhr zu einer Abendandacht in die Christuskirche ein. Darin 
Platz finden neben ruhigen Taizégesängen und stillen Ge-
betszeiten auch ein geistlicher Impuls und ein Abendlied. So 
wollen wir als Gemeinde, im Rahmen der geltenden Regeln, 
einen Ort schaffen, in dem Gemeinschaft miteinander und mit 
Gott gepflegt und Glaube gelebt werden kann. Bis zu 20 Per-
sonen können an dieser Andacht teilnehmen. Eine Anmeldung 
ist im Moment nicht erforderlich. Die nächste Abendandacht 
findet statt am 23.6.2020 um 19.00 Uhr in der Christuskirche 
Kirchentellinsfurt. Bitte beachten Sie, dass das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht beim Betreten und Verlassen 
der Kirche sowie beim Singen ist.

Livestreamgottesdienste aus Betzingen
In der Christuskirche in Kirchentellinsfurt 
finden aktuell noch keine Sonntagsgot-
tesdienste statt. Stattdessen senden wir 
um 10.00 Uhr einen Livestreamgottes-
dienst aus der Friedenskirche Betzingen. 
Eine begrenzte Anzahl Personen kann an 
diesem Gottesdienst auch vor Ort in 
Betzingen teilnehmen. Den Gottesdienst 
finden Sie auf YouTube unter „EmK Bet-
zingen“ oder mittels links stehendem 
QR-Code.

Wie geht es weiter mit den Sonntagsgottesdiensten?
Der Gemeindevorstand hat es sich nicht leicht gemacht, als 
er am 11. Mai 2020 beschloss, bis mindestens Mitte Juni 
keine Gottesdienste in Kirchentellinsfurt anzubieten. Das liegt 
vor allem an den räumlichen Gegebenheiten in der Kirche - 
der Gottesdienstraum kann nur schlecht durchlüftet werden, 
und an den strengen Auflagen, die eine befreite und fröhli-
che Gottesdienstfeier mit Gesang und Gemeinschaft sehr ein-
schränken. Am 15. Juni 2020 trat eine neue Verordnung des 
Kultusministeriums in Kraft, danach wird der Gemeindevor-
stand entscheiden, wie mit den gottesdienstlichen Angeboten 
weiterverfahren wird. Vielleicht sind häufigere Gottesdienste im 
Freien eine gute Möglichkeit, bis wir die Kirche wieder wie 
gewohnt nutzen können. Wer hierzu Anregungen oder Wün-
sche hat, darf sich jederzeit an Jonas Högermeyer oder Pastor 
Flemming Nowak wenden.

Neuapostolische Kirche

Wannweil, Marienstraße 84
Gemeindevorsteher Joachim Henes, Tel. 07121 505985
E-Mail: nak.wannweil@wannweil.de

Sonntag, 21. Juni 
 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche
Wegen der gesetzlichen Vorgaben und dem dadurch verringer-
ten Platzangebot ist eine Anmeldung beim Gemeindevorsteher 
unbedingt erforderlich.
10.00 Uhr Gottesdienst als Video-Livestream und
Telefonübertragung als Alternative 
zum Präsenz-Gottesdienst in der Kirche
Link zum Internet-Livestream:
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland

Mittwoch, 24. Juni
20.00 Uhr Gottesdienst mit Bezirksapostel Micheal Ehrich
als Video-Livestream und Telefonübertragung
Link zum Internet-Livestream:
http://bit.ly/nak-rt

Sonntag, 28. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst mit Stammapostel Jean-Luc Schneider
als Video-Livestream und Telefonübertragung
Link zum Internet-Livestream:
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland
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Sonstiges

Sozialverband VdK
Der Ortsverband informiert:

Medizinische Fußpflege als Kassenleistung
Die podologische Therapie, allgemein als medizinische Fuß-
pflege bezeichnet, konnte bisher ausschließlich bei einem di-
abetischen Fußsyndrom auf Rezept verordnet werden. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im Frühjahr 2020 
beschlossen, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten 
für die podologische Therapie bei weiteren Krankheitsbildern 
übernehmen müssen. Mit der Therapie sollen unumkehrbare 
Folgeschädigungen der Füße verhindert werden, wie sie durch 
Entzündungen und Wundheilungsstörungen entstehen können. 
Die Verordnung der podologischen Therapie ist zukünftig auch 
bei bestimmten Neuropathien sowie beim Querschnittsyndrom 
möglich. Diese Erkrankungen können aufgrund der Gefühls- 
und Durchblutungsstörungen krankhafte Schädigungen der 
Zehennägel und der Haut an den Füßen hervorrufen, die 
vergleichbar mit dem diabetischen Fußsyndrom sind. Die ent-
sprechende Änderung der Heilmittel-Richtlinie tritt zum 1. Juli 
2020 in Kraft.

Bei Kurzarbeitergeld auch Wohngeld?
Die Corona-Krise bringt für etliche Bürger Kurzarbeit mit sich 
und einigen Selbstständigen brechen die Einkünfte weg. Hier 
könnten Betroffene prüfen, ob für sie Wohngeld in Frage 
kommt. Anspruchsberechtigt sind Menschen mit niedrigen Ein-
kommen. Das monatliche Gesamteinkommen darf bestimmte 
Beträge nicht überschreiten, wobei bei der Berechnung auch 
die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Haushaltsmitglieder 
sowie die Höhe der zuschussfähigen Miete zu beachten sind. 
Geregelt ist dies im Wohngeldgesetz (WoGG). Zum Januar 
2020 wurde das Wohngeld angehoben. Da wurde auch der 
unter bestimmten Voraussetzungen mögliche Freibetrag beim 
Wohngeld für Menschen mit Behinderung erhöht. Neben dem 
Mietzuschuss für Mieter sieht das WoGG auch für Eigen-
tümer von selbst genutztem Wohnraum Wohngeld vor, den 
sogenannten Lastenzuschuss. Anträge sind bei der Wohn-
geldstelle der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu stellen. Ein 
Anspruch besteht nicht bei erheblichem Vermögen. Und nicht 
anspruchsberechtigt sind Sozialgeld- und Grundsicherungsbe-
zieher (bei Alter, Erwerbsminderung oder Arbeitslosigkeit), weil 
hier die Kosten der Unterkunft bereits in den Grundsiche-
rungsleistungen enthalten sind.

Seit 15. Juni wieder VdK-Präsenzsprechstunden  
– Telefonische Anmeldung erforderlich
Seit 15. Juni 2020 können Ratsuchende die 35 VdK-Beratungs-
stellen im Lande, zudem die Stuttgarter Landesgeschäftsstelle 
– inklusive VdK-Reisebüro und Servicegesellschaft – sowie die 
ebenfalls in Stuttgart ansässige VdK-Patienten- und Wohnbe-
ratung Baden-Württemberg auch wieder persönlich aufsuchen. 
Ebenfalls erneut zugänglich sind die Bezirksgeschäftsstellen in 
Freiburg, Heidelberg und Tübingen. Aus Gründen des Infek-
tionsschutzes hatte es auch beim Sozialverband VdK in den 
zurückliegenden Wochen einen Corona-Lockdown gegeben. In 
dieser Zeit waren keine Präsenzsprechstunden möglich, aber 
telefonische und schriftliche Beratung. Um auch künftig weder 
Besucher und Mitglieder noch die VdK-Mitarbeiter zu gefähr-
den, sind Vorsichtsmaßnahmen nötig wie die vorherige telefo-
nische Terminvereinbarung, das Tragen einer Maske, die Des-
infektion der Hände in den Geschäftsstellen und das Einhalten 
des Mindestabstands von 1,5 Metern. Des Weiteren dürfen 
sich dort grundsätzlich nicht mehr als drei Besucher gleichzei-
tig aufhalten. Und Menschen mit grippeähnlichen Symptomen 
dürfen die VdK-Büros angesichts der besonderen Gefahren, 
die von Covid-19-Erkrankungen gerade auch für viele Ältere, 
Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke oder pflegebe-
dürftige Menschen ausgehen, nicht betreten.

Keine VdK-Landesschulung 2020 wegen Corona
Pandemie verhindert auch VdK-Rehamesse in Heilbronn
Die alljährliche VdK-Landesschulung für Behinderten- und Per-
sonalvertreter kann wegen der Corona-Pandemie aus Gründen 
des Infektionsschutzes am 1. Juli 2020 nicht stattfinden. Die 
zertifizierte Tagung in der Harmonie Heilbronn mit begleiten-

der VdK-Reha- und Gesundheitsmesse im Foyer wäre 2020 
bereits zum 18. Mal erfolgt. Sie hätte unter dem Motto "100 
Jahre Schwerbehindertenrecht – SBV ist wichtiger Partner!" 
gestanden. Die nächste VdK-Landesschulung soll im Juli 2021 
in Heilbronn stattfinden. Den Schwerbehindertenvertretern, In-
klusionsbeauftragten, Betriebs- und Personalräten bietet der 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg seine Online-Zeitschrift 
"sbvdirekt" sowie seine Webinare als Alternative an: Unter 
http://www.sbvdirekt.net gelangt man zum digitalen Fachma-
gazin und unter www.sbvdirekt.net/webinare zum kostenlosen 
Webinar. Der nächste Webinartermin ist am 7. Juli zum Thema 
"Berufskrankheit".

Verkehrsverbund naldo
naldo-Freizeit-Netz startete am 14. Juni
Am Sonntag, 14. Juni 2020, starteten die Bahnen und Busse 
des naldo-Freizeit-Netzes in die diesjährige Saison und verkeh-
ren ab dann sonn- und feiertags bis einschließlich 18. Oktober 
2020. In ihnen ist eine kostenlose Radmitnahme möglich. 
Sie bieten somit attraktive Möglichkeiten, umweltfreundlich die 
Schwäbische Alb, Neckar- und Donautal, die Zollernalb, den 
Schönbuch und den Bodensee zu entdecken. Gerade da der-
zeit das Reisen in andere Länder nur eingeschränkt möglich 
ist, sind nun Ausflüge zu Zielen vor der eigenen Haustüre 
noch attraktiver. Für Tagesausflüge im naldo eignen sich die 
naldo-Tagestickets Erwachsener, Kind und Gruppe. Diese sind 
in den Bussen, an allen Fahrscheinautomaten und an den Ver-
kaufsstellen im naldo erhältlich. Zudem können sie bequem als 
Handyticket direkt aus der naldo-App oder als Online-Ticket 
im Ticket-Shop auf naldo.de gekauft werden.
Weiterhin gilt in den Bahnen und Bussen im naldo die Pflicht, 
eine Alltagsmaske zu tragen. naldo bittet seine Fahrgäste, 
auch im Freizeit-Netz eigenverantwortlich solch eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu verwenden, gerne auch selbstgenäht 
oder mit einem Halstuch. naldo-Kunden sind verpflichtet, eine 
solche Maske mit sich zu führen und sie an den Haltestellen 
(Bushaltestellen und Bahnsteige) und im Fahrzeug aufzusetzen.
Ausführliche Informationen zum gesamten naldo-Freizeit-Netz 
inklusive Fahrpläne enthält die Broschüre "Das naldo-Freizeit-
Netz 2020“. Aufgrund des verspäteten Saisonstarts steht sie 
ausschließlich als Online-PDF auf www.naldo.de und www.
naldoland.de zur Verfügung und kann dort kostenlos herunter-
geladen werden.

Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH 
(ABRB)
Wissenswertes für Fahrgäste zur finalen Betriebsaufnahme
von Abellio im Stuttgarter NetzNeckartal
- Abellio übernahm planmäßig zum 14. Juni 2020 den Re-

gionalverkehr (Linien IRE 6, RE 10 a/b, RB 18) zwischen 
Stuttgart und Tübingen von der DB Regio AG

- Mehr Züge und dichterer Takt
- Vorübergehender Einsatz von Ersatzfahrzeugen
- Keine Änderungen in der Tarifstruktur
- Corona: Abellio bittet um Einhaltung der bekannten Hygie-

nemaßnahmen sowie der Maskenpflicht
Am Sonntag, 14. Juni 2020, startete die Abellio Rail Baden-
Württemberg GmbH (ABRB) planmäßig in die dritte und finale 
Inbetriebnahme im Stuttgarter Netz/Neckartal. Fortan wird das 
private Bahnunternehmen auch die Linien IRE 6, RE 10 a/b 
sowie RB 18 des Streckennetzes zwischen Stuttgart und Tü-
bingen bedienen.
Im Juni 2019 hatte Abellio nach gewonnener Ausschreibung 
mit der verkehrsvertraglich vorgesehenen gestaffelten Betriebs-
aufnahme des Loses 1 (Neckartal) der Stuttgarter Netze zwi-
schen Stuttgart und Pforzheim (RB 17 a/c) sowie Heidelberg 
(RE 17 b) begonnen. Zum Ende des vergangenen Jahres 
kamen zwei weitere Linien zwischen Stuttgart und Mannheim 
(RE 10 a/b) beziehungsweise Osterburken (RB 18) hinzu. Am 
14. Juni 2020 folgte nun die letzte Inbetriebnahme im Netz 
zwischen Stuttgart und Tübingen. Mit dieser finalen Stufe wer-
den die beiden Linien RE 10 a/b sowie RB 18 bis in die Uni-
versitätsstadt am Neckar verlängert. Zudem übernimmt Abellio 
den IRE 6 auf der Relation Stuttgart - Tübingen.

Fahrzeugeinsatz im Ersatzkonzept
Leider sind durch den Fahrzeughersteller Bombardier die be-
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reits im Juni 2016 bestellten Züge des Typs Talent 2 für den 
Betrieb des Netzes bisher nicht vollständig geliefert worden. 
Daher kann Abellio zunächst nicht alle Linien komplett mit 
Neufahrzeugen bedienen und muss auf ein Ersatzkonzept un-
ter zusätzlichem Einsatz von Leihfahrzeugen anderer Eisen-
bahnverkehrsunternehmen zurückgreifen. Dennoch wird Abellio 
auch zwischen Stuttgart und Tübingen alle durch das Land 
Baden-Württemberg bestellten Leistungen realisieren.
Aufgrund der Länge der Leihfahrzeuge kann jedoch der Bahn-
hof Bempflingen auf der RB 18 nicht durchgängig angefahren 
werden. Hier wird daher ein Schienenersatzverkehr mit Bussen 
eingerichtet. Nur bei einzelnen Fahrten am frühen Morgen und 
in den Abendstunden ist ein in Halt Bempflingen möglich. 
Alle Informationen zum Ersatzverkehr finden Fahrgäste unter 
abellio.de/sev-bempflingen.
Alle Ersatzzüge, die für Abellio im Stuttgarter Netz unterwegs 
sind, sind gut gekennzeichnet. Die Züge sind durch Scheiben-
Beklebungen oder Schilder eindeutig als Abellio-Fahrzeuge 
ausgewiesen. 

Angebotsverbesserungen
Trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Fahr-
zeugbeschaffung und dank Abellio-Ersatzkonzept, werden die 
Fahrgäste seit dem 14. Juni 2020 von Angebotsverbesserun-
gen auf den drei Linien profitieren, welche die Nahverkehrsge-
sellschaft Baden-Württemberg (NVBW) erarbeitet hat.
Der bisher nur zweistündlich verkehrende schnelle IRE Stutt-
gart - Tübingen (- Sigmaringen) fährt künftig im Stundentakt 
verdichtet. Auch die Regionalbahn sowie der Regionalexpress 
werden jeweils stündlich verkehren, wodurch sich an allen 
Werktagen durchgehend bis 20.00 Uhr (an Samstagen bis 
18.00 Uhr) ein Halbstundentakt zwischen Stuttgart und Tü-
bingen ergibt.

Verkehrsinformationen
Um den Betriebsübergang für Fahrgäste so einfach und kom-
fortabel wie möglich zu gestalten, setzt Abellio in den ersten 
Tagen der Betriebsaufnahme sogenannte Kundenberater ein. 
Das sind Abellio-Mitarbeiter, die den Fahrgästen (zusätzlich zu 
den Kundenbetreuern in den Zügen) für Fragen zur Verfügung 
stehen.
Sämtliche Informationen zu den Leistungen im Stuttgarter Netz 
finden Abellio-Fahrgäste auch im Internet. Auf der Homepage 
(www.abellio.de/bawue) stehen Fahrpläne als Download so-
wie eine Fahrplanauskunft bereit. Sämtliche Verbindungen von 
Abellio sind darüber hinaus auch über die Fahrplanauskunft 
der Deutschen Bahn (bahn.de) sowie im DB-Navigator ab-
rufbar. An den einzelnen Bahnhöfen sind die Zugverbindun-
gen von Abellio auch in die Aushangfahrpläne der Deutschen 
Bahn aufgenommen, so dass Fahrgäste weiterhin einen guten 
Überblick über alle Zugverbindungen erhalten. Etwaige Abwei-
chungen vom Fahrplan, z.B. Störungsmeldungen, werden der 
Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung gestellt und sind somit 
auf der Abellio-Website und auch im DB-Navigator abrufbar.
Eine kostenlose Abellio-Kundenhotline unter der Rufnummer 
0800 2235546 steht Fahrgästen für alle Fragen und Anre-
gungen rund um die Uhr zur Verfügung. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit, per E-Mail den Abellio-Kundenservice zu 
kontaktieren unter service@abellio-rail-bw.de. Zudem können 
Anfragen schnell, einfach und bequem über das Kontaktfor-
mular auf der Abellio-Website unter abellio.de/bawue geschickt 
werden.

Kundenservice und Fahrkartenverkauf
Bezüglich der Tarifstrukturen bleibt für die Fahrgäste alles 
beim Alten. Alle gültigen Tarife werden von Abellio ohne Ein-
schränkungen anerkannt. Der Betreiberwechsel hat also keine 
Auswirkungen auf die Gestaltung und die Höhe der Preise. Für 
die Preisgestaltung von Fahrten innerhalb eines Verkehrsver-
bundes sind die Tarifverbünde zuständig, nicht die einzelnen 
Verkehrsunternehmen. Für Fahrten, die einen Verbundraum 
überschreiten sowie für Reisen im Fernverkehr, gelten die 
Tarifbestimmungen der Deutschen Bahn AG. Seit Dezember 
2018 gilt zudem der Baden-Württemberg-Tarif (bwtarif) für alle 
verbundübergreifenden Fahrten. Einen speziellen Abellio-Tarif 
gibt es nicht. Alle existierenden Nahverkehrstarife werden in 
den Verkaufsstellen angeboten.
In drei personenbedienten Verkaufsstellen zwischen Stutt-
gart und Tübingen arbeitet Abellio mit Kooperationspartnern 
und Agenturen zusammen. Hier übernimmt das fachkundig 
geschulte Personal die individuelle Beratung zu Tarifen und 

Fahrplänen sowie den Verkauf von Fahrscheinen:
- Pressefachgeschäft Eckert

Bahnhofstraße 8, 72622 Nürtingen
- Reisebüro Fox-Tours, Bahnhofstraße 19, 73240 Wendlingen
- Reisebüro Neckaralbreisen

Eisenbahnstraße 24, 72555 Metzingen
In einem gemeinsamen Kundencenter von DB Regio und 
Abellio in Tübingen (Europaplatz 17, 72072 Tübingen), beraten 
qualifizierte und serviceorientierte Mitarbeiter die Fahrgäste 
zudem kompetent rund um ihre Reise und verkaufen Fahr-
scheine.
Alle Agenturen und Kundencenter werden in den kommenden 
Wochen optisch als Abellio-Vertriebsstellen gekennzeichnet 
und sind aufgrund der Lage im Bahnhofsgebäude oder im 
unmittelbaren Bahnhofsumfeld für den Fahrgast gut erreichbar.
Zusätzlich zu den Vertriebsstellen mit persönlicher Beratung 
betreibt Abellio im Netz Neckartal insgesamt 89 eigene Fahr-
kartenautomaten, die im Design der Landesmarke "bwegt" 
gestaltet sind, 18 davon zwischen Stuttgart und Tübingen. 
Diese können allerdings erst aufgebaut werden, wenn die der-
zeitigen Automaten der DB abgebaut wurden, so dass an den 
Standorten Bempflingen, Nürtingen und Metzingen die Abellio-
Automaten erst Ende Juni in Betrieb genommen werden kön-
nen. Es ist jedoch dafür gesorgt, dass immer mindestens ein 
funktionsfähiger Fahrkartenautomat zur Verfügung steht.
In den Kundencentern, Verkaufsstellen sowie an den Automa-
ten von Abellio erhalten die Fahrgäste alle geltenden Fahrkar-
ten des jeweiligen Verkehrsverbundes sowie sämtliche Tickets 
des bwtarifs. Zudem sind auch DB-Nahverkehrstickets der 
sogenannten Produktklasse C erhältlich, die von allen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen anerkannt werden. Laut Verkehrs-
vertrag ist der Verkauf von Tickets des Fernverkehrs nicht 
vorgesehen. Abellio möchte seinen Fahrgästen im Neckartal 
aber einen umfassenden Service inklusive des Vertriebs von 
Fernverkehrstickets anbieten und arbeitet daran, die hierfür 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Mobilitätsservice
Für mobilitätseingeschränkte Personen bietet Abellio einen 
Mobilitätsservice an. Fahrgäste können ihren Reisewunsch di-
rekt bei der Mobilitätsservice-Zentrale der DB Vertrieb GmbH 
anmelden (Online: hilfeleistung.specials-bahn.de, Tel. 0180 
6512512; E-Mail: msz@deutschebahn.com).
Diese organisiert im Auftrag von Abellio die Ein- und Aus-
stiegshilfe an den Stationen. Im Zug sind mobilitätseinge-
schränkten Personen die Abellio-Kundenbetreuer behilflich.

Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht im öffentlichen Raum
Die dritte und finale Betriebsaufnahme von Abellio im Netz 
Neckartal erfolgt im Schatten der Corona-Pandemie. Abellio 
hat sich auf die Ausnahmesituation eingestellt und desinfiziert 
seine Fahrzeuge bei jeder Reinigung zusätzlich. So werden 
beispielweise Haltestangen, die Knöpfe zum Türöffnen und 
die Toiletten regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt. Wo 
technisch möglich, werden die Fahrzeugtüren automatisch ge-
öffnet. Die Fahrkartenkontrollen werden unter Wahrung des 
maximal möglichen Sicherheitsabstandes auf Sicht durchge-
führt, um unnötigen Kontakt zu vermeiden.
Um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, bittet 
Abellio seine Fahrgäste um die gewissenhafte Einhaltung der 
Hygieneregeln. Beim Einsteigen sollten die Fahrgäste zudem 
alle Türen nutzen und sich dann möglichst gleichmäßig im 
Fahrzeuginnenraum verteilen.
Reisende werden ferner darauf hingewiesen, dass seit dem 
27. April 2020 in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht im 
Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
gilt. Mund und Nase müssen daher mittels Gesichtsmasken, 
Schals oder Tüchern bedeckt werden. Dies reduziert die Vi-
ruslast in der Umgebung und somit das Infektionsrisiko für die 
umgebenden Personen.
Das Reiseaufkommen im öffentlichen Personennahverkehr hat 
fast wieder den gleichen Stand erreicht wie vor der Pandemie. 
Daher wird das Einhalten des Mindestabstandes im ÖPNV 
künftig besonders in den Hauptverkehrszeiten nicht immer 
möglich sein. Das Bedecken von Mund und Nase soll hier 
dazu beitragen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Corona-
virus in der Bevölkerung zu reduzieren. Es sei grundsätzlich 
sinnvoll, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wo immer 
ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, 
so die Empfehlung der Landesregierung.


